
Er--i 1 ac:en 17 1' den s;~enof.:.~l·2~~)11isc}:}~rl };l"'oto-r~ollen ~ __ ., _ _ <-J , __ _ 

des Bundesrates 

B e r :i. c h t 

des Ausschusses für Verfassungs- lli~d Rech~s&ngelesenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des :Nationalrates vom 26. 

Juni 1969, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 

B'UYlo".es:_·,: . .::>.setz· u'~-Der ol_-:e (·'cl-~f'-C'---""'~ "'·on T7'1~""e'V)~c.l·"l-"'n +'u"r ......; \.:.; -'- ,J .... .lCl....l...L U..l..i:; v J-J,LL . .L . ....:; .i.J..LJ G , ... ..1._ V.J.. ..l.-

Verdienste um die Republik 0sterreich neuerlich abge­

ändert wird 

Dc~ vorliegende Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

sieht vor, daß anL?JHich der T'lerleihlL'1g ~.;on E.1renzclchen 

um die Republik Usterreich die Entrichtung einer Ver­

waltungsabgabe zu entfallen hat. Dadurch wird eine Gleich­

stellung der Staatsbürger erreicht, da schon bisher 

einzelne Personengruppen,sofern ihnen ein Ehrenzeichen für 

Verdienste um- die Republik Österreich, <he si.e sich in 

ihrem Beruf erworben haben, verliehen wurde, von der 

Entrichtung der VervJal tungsabgabenbefrei t vlaren. 

Der. Ausschtß für Verfassungs- lUld Hechtsanselegen­

heiten hat die gegenständliche Vorlaf;~~ in seiner Sitzung 

am 1. Juli 1969 in Verhandlung genommen mld einstimmig 

beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein­

spruch zu erheben. 

Als Ergebn~_s seiner Beratune; stellt somit der Aus­

schuß für VerfassunGs- und Hechtsange1ee;enheiten den :~ntraf5", 

. der Bundesrat wolle beschlj_eßen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 

26. J-uni 1969, betreffend ein Bunde:;:;r:;esetz , mit d81:1 das 

Bundesf;esetz über die Sc1nffun€; von Ehrenzeichen für 

Verdienste um die Republik österreich neuerlich abge­

G..-ndert wird, wird ;zein Einspruch erhoben. 

\hen, am 1. Juli 1969 

M a y r h 8 U S e r 
Berichterstatter 

H 0 V 8 k 
UcmUim ste 11 'iertreter 
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